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Ort, Datum

Sachbearbeiter(in) Zimmer-Nr.

Telefon Durchwahl (Nbst.) Telefax

E-Mail

Nr./AZ Bitte stets angeben!

Bestätigung
als Feuerwehrkommandant

nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz (BayFwG)

Die Freiwillige Feuerwehr

wählte in ihrer Dienstversammlung am

Herrn

wohnhaft

Herr wird als

der Freiwilligen Feuerwehr bestätigt.

Die Bestätigung wird unter der auflösenden Bedingung erteilt, dass

Herr einen Nachweis über den erfolgreichen Besuch

der oben genannten Lehrgänge innerhalb einer Frist von vorlegt.

Gemeinderatsbeschluss vom

Kreisbrandrat

Der Gewählte hat nach Vollendung des 18. Lebensjahres mindestens vier Jahre in einer Feuerwehr Dienst geleistet.

Der Gewählte ist fachlich geeignet und hat die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg besucht.

Der Gewählte muss noch folgende Lehrgänge mit Erfolg besuchen (Art. 8 Abs. 3 BayFwG, § 7 Abs. 1 der 1. AVBayFwG):

für die Dauer von 6 Jahren zum Feuerwehrkommandanten

Bestätigung gemäß Art. 8 Abs. 4 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG)

Feuerwehrkommandant

Unterschrift
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Verteiler: Blatt 1 = Kommandant
Blatt 2 = Gemeinde
Blatt 3 = Landratsamt
Blatt 4 = Kreisbrandrat 

Name, Vorname Beruf Geburtsdatum

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer Telefon/Vorwahl – beruflich/privat

den Lehrgang für den Leiter der Feuerwehr den Lehrgang für Gruppenführer

den Lehrgang
für Führer von Führungsgruppen oder Verbänden den Lehrgang für Zugführer

Unterschrift
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